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Die Feststellung der objektiven Wahrheit ist das grund
legende Prinzip des sozialistischen Strafverfahrens und die 
Voraussetzung dafür, daß Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit 
gegenüber jedermann durchgesetzt werden. Die sich daraus 
ergebenden hohen Anforderungen an die Durchführung jedes 
Verfahrens bestimmen auch den Maßstab für die Qualität 
der Tätigkeit aller daran beteiligten Rechtspflegeorgane. Das 
war der Ausgangspunkt für die am 25. Juni 1987 vom Straf- 
und Militärkollegium des Obersten Gerichts durchgeführte
3. Wissenschaftliche Konferenz über die gerichtliche Beweis
führung und Wahrheitsfindung im sozialistischen Straf
prozeß. An ihr nahmen Vertreter von Universitäten und 
Hochschulen, der zentralen Justiz- und Sicherheitsorgane und 
des Rates der Vorsitzenden der Kollegien der Rechtsanwälte 
sowie die Mitglieder des Straf- und Militärkollegiums des 
Obersten Gerichts teil.

Der Vizepräsident des Obersten Gerichts Dr. G. K ö r n e r  
hob einleitend hervor, daß die Konferenz dazu beitragen soll, 
die Beweisführung durch die Gerichte zu qualifizieren. Seit 
Verabschiedung der Richtlinie des Plenums des Obersten Ge
richts zu Fragen der gerichtlichen Beweisaufnahme und 
Wahrheitsfindung im sozialistischen Strafprozeß am 16. März 
1978 (GBl. I Nr. 14 S. 169; OG-Informationen 1986, Nr. 5, S. 14) 
haben sich bedeutende gesellschaftliche Veränderungen voll
zogen. Die sich daraus ergebenden Aufgaben für eine effek
tive Bekämpfung und Vorbeugung der Kriminalität stellen 
höhere Anforderungen auch an die Beweisführung und Fest
stellung der objektiven Wahrheit im Strafverfahren. Sie haben 
den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen unter Nut
zung von Natur- und Gesellschaftswissenschaften Rechnung 
zu tragen. Außerdem wurden in der Rechtsprechung zu ein
zelnen Abschnitten der Beweisrichtlinie Erkenntnisse gewon
nen, die auf ihre Verallgemeinerungsfähigkeit zu überprüfen 
sind.1

Grundsätze des Strafverfahrens 
und Prinzipien der Beweisführung

Zur wissenschaftlichen Beweisführung betonte Prof. Dr. 
H. L u t h e r  (Sektion Rechtswissenschaft der Humboldt- 
Universität Berlin) in der Diskussion, daß Gesetzlichkeit, 
Wissenschaftlichkeit, Objektivität und Unvoreingenommenheit 
Garantien für die Feststellung der objektiven Wahrheit im 
sozialistischen Strafverfahren sind. Die Einheit von Wahrheit, 
Wissenschaftlichkeit und Parteilichkeit in der Beweisführung 
sichere die Erfüllung des Ziels des Strafverfahrens, jeden 
Schuldigen, aber keinen Unschuldigen strafrechtlich zur Ver
antwortung zu ziehen. Die stadiale Gliederung im Strafver
fahren sei Ausdruck der jeweiligen Kompetenz und Verant
wortung der einzelnen Organe der Strafrechtspflege. In der 
Anleitung der Rechtspflegeorgane zur Beweisführung komme 
der Forderung nach Objektivität und Unvoreingenommenheit 
sowie der Einheit von Wahrheit, Wissenschaftlichkeit und 
Parteilichkeit besondere Bedeutung zu.

Die ein einheitliches System bildenden 6 Grundsätze des 
Strafverfahrens und die in der Beweisrichtlinie des Obersten 
Gerichts enthaltenen 4 Prinzipien der Beweisführung, stellte 
Prof. Dr. K.-H. B e y e r  (Sektion Rechtswissenschaft der 
Karl-Marx-Universität Leipzig) in ihren wesentlichen Zu
sammenhängen dar und würdigte sie als praktische Hand
lungsanleitung zur Gestaltung des sozialistischen Strafver
fahrens. Ausgangspunkt für die Gewährleistung der Grund
sätze des Strafverfahrens sei die Beweisführungspflicht der 
Organe der Strafrechtspflege. Wissenschaftlichkeit und Unvor
eingenommenheit der Beweisführung seien die Voraussetzun
gen für die Wahrheitsfeststellung hinsichtlich aller belasten

den und entlastenden Umstände. Nach dem Prinzip der 
Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme habe das Gericht immer 
nur auf der Grundlage der Hauptverhandlung über die straf
rechtliche Verantwortlichkeit zu entscheiden; das bedeute 
z. B. für die zweifelsfreie Feststellung der Schuld unmittel
bare Beweise vor mittelbaren zu nutzen und Aussagen nur 
in den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefällen zu ver
lesen.

Beweisführung im gerichtlichen Eröffnungsverfahren

Als das Hauptziel des Eröffnungsverfahrens bezeichnete 
H. W i l l a m o w s k i  (Ministerium der Justiz) die Prüfung, 
inwieweit hinreichender Tatverdacht i. S. des § 193 StPO ge
geben ist. Die Beweisprüfung müsse sich aber auch darauf 
beziehen, welche Beweismittel im Ermittlungsverfahren ge
sichert und' ob diese auf gesetzlich zulässige Weise erlangt 
worden sind. Gleichfalls müsse das Vorliegen der strafpro
zessualen Voraussetzungen für die Durchführung des gericht
lichen Hauptverfahrens oder die Übergabe an ein gesellschaft
liches Gericht in diese Prüfung einbezogen werden. Nach 
gründlichem Aktenstudium habe das Gericht in Vorbereitung 
auf die Hauptverhandlung zu entscheiden, welche Beweis
mittel Gegenstand der gerichtlichen Beweisaufnahme werden 
sollen. Das Gericht habe aber auch die Ursachen und Bedin
gungen der Straftat sowie die Persönlichkeit des Angeklagten 
aufzuklären und gesellschaftliche Kräfte wirksam und den 
strafprozessualen Bestimmungen gemäß in das Verfahren 
einzubeziehen.

Schlußfolgernd aus dem Bericht an die 4. Plenartagung des 
Obersten Gerichts vom 21. Dezember 1982 über die Hauptver
handlung erster Instanz in Strafsachen (OG-Informationen 
1983, Nr. 1, S. 3 ff.) schlug er vor, eine fehlende, aber notwen
dige psychiatrische Begutachtung des Angeklagten ebenso wie 
die Nichtmitwirkung gesellschaftlicher Kräfte am Strafver
fahren als Gründe für die Rückgabe der Sache an den Staats
anwalt zur Nachermittlung (§190 Abs. 1 Ziff. 2 StPO) gelten 
zu lassen.

Überprüfung des Wahrheitsgehalts von Aussagen

Zum Inhalt und zu den Anforderungen an die gerichtliche 
Überprüfung des Wahrheitsgehalts von Aussagen Beschuldig
ter, Angeklagter und Zeugen führte Prof. Dr. Dr. sc. med. 
H. S z e w c z y k  (Nervenklinik des Bereiches Medizin 
— Charite — der Humboldt-Universität Berlin) eine Reihe 
von Regeln der Aussagepsychologie an.1 2 Unter anderem er
wähnte er das Merkmal der Konstanz des Berichts, wobei es 
sich nicht um die Konstanz in der wörtlichen Rede, sondern 
im Sinngehalt der Aussagen handle. Konstant sei ein Bericht, 
wenn er in den Grundzügen und charakteristischen Details 
des Geschehens sinngemäß den gleichen Inhalt wiedergebe, 
auch* mit unterschiedlichen Worten und mit unterschiedlichen 
Satzstellungen.

Als weitere Kriterien nannte er die Konkretheit und An
schaulichkeit der Schilderung sowie den Detailreichtum der
jenigen Geschehnisteile, die für die Aussageperson wesentlich 
sind. Er wies darauf hin, daß erlebnismäßig Wesentliches nicht 
mit strafrechtlich Bedeutsamem verwechselt werden dürfe. 
Erhöhten Beweiswert habe eine Aussage dann, wenn die 
Schilderung so plastisch gegeben werde, wie es im allgemeinen 
nur derjenige zu tun vermag, der das Geschehen selbst erlebt 
habe. Beachtlich seien auch Fehler bei der Wahrnehmung und 
Erinnerung.' Ein nicht voll verstandenes Tatgeschehen werde 
von Zeugen in Abhängigkeit von der eigenen Lebenserfahrung 
interpretiert oder umgestaltet, ein unvollkommen gesehenes 
Tatgeschehen in Richtung des Erwarteten als ausgeführt wahr
genommen. Je unklarer ein Geschehen, je schwieriger die 
Wahrnehmungsumstände und je beeinträchtigter die Aus
sageperson zUr Zeit der Wahrnehmung waren, desto größer 
sei die Gefahr der Verfälschung besonders in Richtung des 
Erwarteten.

Prof. Dr. A. R ö m e r  (Sektion Kriminalistik der Hum
boldt-Universität Berlin) wies auf die dominierende Rolle der 
Aussagen von Beschuldigten, Angeklagten und Zeugen für 
die Beweisführung hin. Das stelle hohe Anforderungen an

1 Vgl. G. Körner, in: Der Schöffe 1987, Heft 8, S. 164 ff.
2 Das Vorliegen dieser Kriterien ist u. E. zwar kein Beweis der

Wahrhaftigkeit der Aussage, ihr Fehlen sollte aber Bedenken an 
der Wahrheit der Aussage anmelden. _


